
 
 

Vergütungssystem 

für die Mitglieder des Aufsichtsrats 

der InTiCa Systems AG; 

Satzungsänderung 

 

1. System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ab dem 1. Januar 2022 

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats steht in einem angemessenen Verhältnis zu den 

Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage der Gesellschaft und berücksichtigt darüber 

hinaus die Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern in vergleichbaren börsennotierten Gesell-

schaften. Die Vergütung ist marktüblich ausgestaltet und erlaubt es der Gesellschaft zugleich, 

die besten Kandidaten für eine Position als Mitglied des Aufsichtsrats zu gewinnen und hier-

durch eine unabhängige und sachgerechte Überwachung und Beratung des Vorstands zu ge-

währleisten. Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats trägt damit auch nachhaltig zur 

Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei. Das 

System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats entspricht den gesetzlichen Vorgaben 

sowie den Empfehlungen und der entsprechenden Anregung des DCGK. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sollen in Zukunft – anders als bisher, und in 

Übereinstimmung mit der Anregung in G.18 Satz 1 DCGK – eine reine Festvergütung erhalten, 

um der Funktion des Aufsichtsrats als unabhängiges Beratungs- und Überwachungsorgan ge-

recht zu werden und sicherzustellen, dass sämtliche Aufsichtsratsmitglieder ihre Entscheidun-

gen neutral und objektiv treffen. Eine variable, namentlich erfolgsabhängige Vergütung für die 

Mitglieder des Aufsichtsrats ist daher in Zukunft nicht mehr vorgesehen. Die feste Grundver-

gütung für ein Mitglied des Aufsichtsrats soll sich in Zukunft auf EUR 15.000,00 pro Jahr be-

laufen. Zusätzlich zu ihrer Festvergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats wie bisher 

ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 750,00 für jede Sitzung des Aufsichtsrats, an der sie teil-

nehmen; dies gilt auch für Aufsichtsratssitzungen, die nicht als Präsenzsitzung, sondern in Form 

einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbeson-

dere Videokonferenz) abgehalten werden. 

 

Entsprechend der Empfehlung in G.17 DCGK soll der höhere zeitliche Aufwand des Vorsit-

zenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats auch weiterhin angemessen 

berücksichtigt werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll daher zusätzlich EUR 5.000,00 

zur Grundvergütung eines einfachen Mitglieds des Aufsichtsrats erhalten, sein Stellvertreter 

zusätzlich EUR 2.500,00 zur Grundvergütung. Der aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat 

der InTiCa Systems AG hat keine Ausschüsse gebildet, eine besondere Vergütung für die Mit-

glieder oder den Vorsitzenden von Ausschüssen ist daher nicht erforderlich. 

 

Die Vergütung soll jeweils nach Ablauf eines Geschäftsjahres und im Falle eines unterjährigen 

Eintritts oder Ausscheidens oder der Übernahme des Vorsitzes oder des stellvertretenden Vor-

sitzes zeitanteilig gezahlt werden. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ferner in eine im Interesse und auf Kosten der Gesell-

schaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-

rung („D&O-Versicherung“) einbezogen werden, soweit eine solche besteht. Die Prämien 
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hierfür entrichtet die Gesellschaft. Die Gesellschaft erstattet zudem den Aufsichtsratsmitglie-

dern ihre im Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit anfallenden Auslagen sowie eine 

auf die Vergütung etwa anfallende Umsatzsteuer. Soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats ent-

sprechend der Empfehlung in D.12 DCGK die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fort-

bildungsmaßnahmen wahrnehmen, werden ihnen die hierfür anfallenden Kosten ebenfalls von 

der Gesellschaft erstattet. 

 

Die Struktur und die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird regelmäßig 

vom Aufsichtsrat überprüft. Hierbei kann auch ein externer Vergütungsexperte hinzugezogen 

werden, der von Zeit zu Zeit gewechselt wird; bislang wurde kein externer Vergütungsexperte 

im Hinblick auf das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats beigezogen. 

 

Die Hauptversammlung beschließt mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichts-

ratsmitglieder, wobei das jeweils bestehende Vergütungssystem bestätigt oder ein neuer Be-

schluss gefasst werden kann. Hierfür werden Vorstand und Aufsichtsrat entsprechend der ge-

setzlichen Kompetenzverteilung der Hauptversammlung einen Beschlussvorschlag unterbrei-

ten. Die Entscheidung über das Vergütungssystem ist der Hauptversammlung zugewiesen. 

 

Das vorstehend beschriebene System zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gilt mit 

Wirkung ab dem 1. Januar 2022. 

 

2. Satzungsänderung: Neufassung von § 11 der Satzung der Gesellschaft 

 

§ 11 der Satzung der Gesellschaft wird insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 

„§ 11 

Vergütung des Aufsichtsrats; 

D&O-Versicherung 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit 

zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung von jeweils EUR 15.000,00. Der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr eine feste Vergütung von EUR 20.000,00. 

Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr eine 

feste Vergütung von EUR 17.500,00. 

 

(2) Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 

EUR 750,00 für jede Sitzung des Aufsichtsrats, an der sie teilnehmen; dies gilt auch für 

Aufsichtsratssitzungen, die nicht als Präsenzsitzung, sondern in Form einer Telefonkonfe-

renz oder mittels sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokon-

ferenz) abgehalten werden. 

 

(3) Die Vergütung wird jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres gezahlt. Im Falle eines un-

terjährigen Eintritts oder Ausscheidens in den oder aus dem Aufsichtsrat oder der Über-

nahme des Vorsitzes oder des stellvertretenden Vorsitzes wird die entsprechende Vergü-

tung zeitanteilig, ebenfalls nach Ablauf des Geschäftsjahres, gezahlt. 
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(4) Eine auf die vorstehend genannte Vergütung etwa anfallende Umsatzsteuer wird den Auf-

sichtsratsmitgliedern von der Gesellschaft erstattet. 

 

(5) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre im Zusammenhang mit der 

Aufsichtsratstätigkeit anfallenden Auslagen gegen Nachweis und in Übereinstimmung mit 

den jeweils maßgeblichen Richtlinien der InTiCa Systems-Gruppe. Soweit die Mitglieder 

des Aufsichtsrats entsprechend den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 

Kodex die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wahrneh-

men, werden ihnen die hierfür anfallenden Kosten ebenfalls von der Gesellschaft erstattet. 

 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können in eine im Interesse und auf Kosten der Gesell-

schaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtver-

sicherung (D&O-Versicherung) einbezogen werden, soweit eine solche besteht. Die Prä-

mien hierfür entrichtet die Gesellschaft.“ 

 

3. Anweisung an den Vorstand zur Anmeldung der Satzungsänderung zum Handelsre-

gister 

 

Die Neufassung des § 11 der Satzung der Gesellschaft gemäß vorstehender Ziffer 2. ist ab dem 

1. Januar 2022 anzuwenden und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die bisherige Satzungsregelung. 

Der Vorstand wird daher angewiesen, die Satzungsänderung gemäß vorstehender Ziffer 2. der-

gestalt zur Eintragung in das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts 

Passau anzumelden, dass sie nicht vor dem 1. Januar 2022 eingetragen und dadurch wirksam 

wird. 

 

* * * * 

 


